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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1982

Norm

VersVG §16

Rechtssatz

Entscheidend dafür, ob eine Individualtatsache oder eine Wahrnehmungstatsache vorliegt, ist es, ob es sich um eine

Frage handelt, die aus den persönlichen Verhältnissen und dem eigenen besseren Wissen des Versicherungsnehmers

zu beantworten ist oder um eine Frage, die von jedem Dritten ebensogut beantwortet werden kann.
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